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239. Kundmachung: Nicht-Inkrafttreten des Abkommens zwischen der Österreichischen Bundesregie-
rung und der Regierung der Republik Senegal über Entwicklungszusammenarbeit

240. Änderungen der Anhänge I und II des Übereinkommens über den internationalen Handel mit
gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen

239 . Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend das Nicht-Inkrafttreten des Abkom-
mens zwischen der Österreichischen Bundes-
regierung und der Regierung der Republik

Senegal über Entwicklungszusammenarbeit

Die Kundmachung in BGBl. Nr. 122/1993 wird
dahingehend berichtigt, daß das Abkommen zwi-
schen der Österreichischen Bundesregierung und
der Regierung der Republik Senegal über Entwick-

lungszusammenarbeit nicht mit 1. März 1993 in
Kraft getreten ist, da die gemäß seinem An. 9 Abs. 1
erforderlichen Voraussetzungen durch Senegal
noch nicht erfüllt sind.

Der Zeitpunkt für das Inkrafttreten des Abkom-
mens wird nach Erfüllung dieser Voraussetzungen
kundgemacht werden.

Vranitzky

240 . Änderungen der Anhänge I und II des Übereinkommens über den internationalen Handel
mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen

(Übersetzung)

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DEN INTER-
NATIONALEN HANDEL MIT GEFÄHR-
DETEN ARTEN FREILEBENDER TIERE

UND PFLANZEN *)

ÄNDERUNGEN DER ANHÄNGE I UND II
DES ÜBEREINKOMMENS

Vorschläge Australiens

1. Auf dem Wege einer Mitteilung an die
Vertrags- oder Signatarstaaten des Übereinkom-
mens vom 15. September 1992 hat das Sekretariat
Vorschläge Australiens betreffend die Änderung der
Anhänge I und II zur Kenntnis gebracht, die auf
postalischem Wege behandelt werden sollen. Diese
Vorschläge lauteten folgendermaßen:

PFLANZEN
a) Folgende in Anhang I angeführten Arten und

höheren Taxa mit ° 504 zu bezeichnen:

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 188/1982, zuletzt
geändert durch BGBl. Nr. 304/1992
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ORCHIDEEN
Cattleya trianae
Didiciea cunninghamii
Laelia jongheana
Laelia lobata
Lycaste skinneri var. alba = 392
Paphiopedilum spp.
Renanthera imschootiana
Skinners Cattleya
Taubenorchis
Vanda coerulea
Venusschuhe spp.

und folgende Definition in Abschnitt 10 der
Auslegung der Anhänge I und II aufzuneh-
men:

°504 Gewebekulturen und in vitro-Keim-
lingskulturen fallen nicht unter die
Bestimmungen des Übereinkommens.

b) folgende in Anhang II angeführten Holzarten
mit # 5 zu bezeichnen, sodaß nur Rundholz,
Schnittholz und Furnierhölzer den CITES-
Bestimmungen unterworfen sind:

ARAUKARIENGEWÄCHSE
Andentanne (ausgenommen die Population
von Chile)

ARYOCARACEAE
Ajobaum

WALNUSSGEWÄCHSE
Oreomunnea pterocarpa

HÜLSENFRÜCHTE
Platymiscium pleiostyum

ZEDRACHGEWÄCHSE
Gateado-Mahagonibaum

ZYGOPHYLLACEAE
Pockholz, Eisenholz
Guajakbaum-Art.

c) Abschnitt 12 der Auslegung der Anhänge I
und II durch folgende Erklärung zu ersetzen
(die fettgedruckten Wörter zeigen die Hinzu-
fügungen zum gegenwärtigen Text von
Abschnitt 12 an):

12. Da keine der in Anhang I aufgeführten Arten
oder höheren Taxa von PFLANZEN dahin-
gehend bezeichnet sind, daß ihre Hybride
gemäß den Bestimmungen von Artikel III des
Übereinkommens zu behandeln sind, bedeu-
tet dies, daß künstlich vermehrte Hybride, die
aus einer oder mehreren dieser Arten oder
Taxa gezüchtet wurden, mit einem Zertifikat,
in dem die künstliche Vermehrung bestätigt
wird, gehandelt werden dürfen, und daß
Samen und Pollen (einschließlich Pollinien),
Schnittblumen, Gewebekulturen und in vitro-
Keimlingskulturen von derartigen Hybriden
nicht den Bestimmungen des Übereinkom-
mens unterliegen.
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2. Falls beim Sekretariat innerhalb von 30 Tagen
nach dem Datum dieser Mitteilung, dh. 16. Jänner
1993 keine Einwände zu den von Australien
vorgelegten Änderungsvorschlägen einlangen, tre-
ten diese Änderungen gemäß den Bestimmungen
von Artikel XV, Absatz 2 lit. f des Übereinkommens
90 Tage später in Kraft. Wenn seitens der
Vertragsparteien ein Einwand hinsichtlich dieser
Vorschläge im Sekretariat einlangt, kommt die in
Artikel XV, Absatz 2 lit. g bis l bestimmte Vor-
gangsweise zur Anwendung.

Lausanne, 17. Dezember 1992

Die Änderungen treten gemäß Punkt 2 mit 16. April 1993 in Kraft.

Vranitzky
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